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§ 18 ApoG Vorübergehende
Abberufung des

Konzessionsinhabers von der
Leitung der Apotheke

 ApoG - Apothekengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

§ 18.

Bestehen auf Grund des begründeten Verdachts wiederholter Übertretungen der Bestimmungen nach diesem

Bundesgesetz Zweifel an der Verlässlichkeit des Konzessionsinhabers, ist dieser vorübergehend von der Leitung der

Apotheke abzuberufen. Diesfalls ist für diesen Zeitraum ein verantwortlicher Leiter zu bestellen, sofern eine

Einstellung des Betriebs der ö5entlichen Apotheke die ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung beeinträchtigen

würde. Dessen Entlohnung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung der Österreichischen

Apothekerkammer festzusetzen.
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